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Akten seiner Heiligkeit Papst LEO XIV. 

Nr. 65 Mitteilung über die Festlegung einer eigenen Obergrenze für sämtliche 
Ordensinstitute, Gesellschaften des apostolischen Lebens sowie für alle Einrichtungen 
des geweihten Lebens im Bereich der Bundesrepublik Deutschland 
 

DEKRET 

Es ist Aufgabe des Dikasteriums, die Praxis der 
evangelischen Räte, wie sie in den anerkannten 
Formen des geweihten Lebens gelebt wird, sowie 
das Leben und die Tätigkeit der Gesellschaften 
des apostolischen Lebens in der gesamten 
lateinischen Kirche zu fördern, zu beleben und zu 
regeln (vgl. Praedicate Evangelium Nr. 121). 

Gemäß can. 638 § 3 ist für jede Veräußerung und 
jedwedes Geschäft, durch das sich die 
Vermögenslage einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts verschlechtern kann, die 
Genehmigung des Heiligen Stuhles erforderlich, 
wenn das Geschäft den vom Heiligen Stuhl für 
jede Region festgelegten Höchstbetrag 
überschreitet. 

Es ist gängige Praxis dieses Dikasterium für die 
Institute des geweihten Lebens und die 
Gesellschaften des apostolischen Lebens, für die 
verschiedenen Regionen die von den jeweiligen 
Bischofskonferenzen festgelegten Grenzen zu 
übernehmen (vgl. Ökonomie im Dienst des 
Charismas und der Mission, Nr. 57). 

Die Deutsche Bischofskonferenz hat in 
Anwendung von can. 1292 CIC mit Dekret vom 9. 
April 2024 – das ab dem 1. Januar 2026 in Kraft 
treten wird – neue Kriterien für die Festlegung der 
Mindest- und Höchstgrenzen für außerordentliche 
Verwaltungsakte festgelegt. 

Mit Schreiben vom 24. Januar 2025 erläuterte die 
Konferenz der Höheren Oberen Deutschlands 
(DOK) die Gründe, warum diese Kriterien für die 
Institute des geweihten Lebens und die 
Gesellschaften des apostolischen Lebens schwer 
anwendbar sind, und bat daher, dass die oben 
erwähnte gängige Praxis nicht befolgt werden 
sollte.  

Nach sorgfältiger Prüfung der gesamten 
Dokumentation entscheidet dieses Dikasterium 
für die Institute des geweihten Lebens und die 
Gesellschaften des apostolischen Lebens mit 
vorliegendem Dekret, dass für das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland der in can. 638 § 3 
CIC genannte Höchstbetrag auf 5 Millionen Euro 
festgelegt wird.  

Er legt außerdem fest, dass dieses Dekret am 1. 
Januar 2026 in Kraft tritt.  

Anderslautende Bestimmungen stehen diesem 
Dekret nicht entgegen.  

Aus dem Vatikan, den 4. August 2025  

Sr. Simona Brambilla, M.C. Präfektin 

Angel F. Kardinal Artime, S.D.B. Pro-Präfekt 
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Verlautbarungen der Deutschen Bischöfe
 

Nr. 66 Neue Durchführungsordnung der Aktion Dreikönigssingen 
 
der Ständige Rat der Deutschen 
Bischofskonferenz hat am 25./26.11.2024 die 
neue „Durchführungsordnung für die Aktion 
Dreikönigssingen“ beschlossen, die die bisherige 
„Ordnung für die Aktion Dreikönigssingen“ von 
2014 ersetzt. 
Die „Durchführungsordnung“ ist das verbindliche 
Regelwerk für die Aktion Dreikönigssingen und 

definiert die Ziele und die organisatorischen 
Rahmenbedingungen der Aktion, zu der die 
Segnung der Haustür ebenso gehört wie die 
Bildungsarbeit und das Sammeln von Spenden. 

Nachdem sie in der nun abgeschlossenen Aktion 
Dreikönigssingen (2025) erprobt worden ist, wird 
die neue „Durchführungsordnung“ nachstehend 
bekannt gegeben.

 

Durchführungsordnung für die Aktion 
Dreikönigssingen 

Präambel 

Die Aktion Dreikönigssingen (auch 
„Sternsingeraktion“) lebt vom Engagement der 
Kinder und Jugendlichen. Begleitet werden sie 
von den haupt- und ehrenamtlichen 
Organisatorinnen und Organisatoren in Pfarreien 
und weiteren Institutionen. Diese übernehmen die 
Verantwortung für die Durchführung der Aktion vor 
Ort. Unterstützt werden sie darin von den 
bundesweiten Trägern der Aktion 
Dreikönigssingen – dem Kindermissionswerk ‚Die 
Sternsinger‘ e.V. und dem Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) – und 
verantwortlichen Stellen in den Bistümern. 

Die vorliegende Durchführungsordnung ist das 
verbindliche Regelwerk für die Aktion 
Dreikönigssingen. Der Gesamtzusammenhang 
dieser Aktion ist rechtlich geschützt. Die Deutsche 
Bischofskonferenz hat diese 
Durchführungsordnung im Einvernehmen mit den 
beiden Trägern der Aktion Dreikönigssingen 
erlassen. Die Durchführungsordnung definiert die 
Ziele und die organisatorischen 
Rahmenbedingungen der Aktion, zu der die 
Segnung der Haustür ebenso gehört wie die 
Bildungsarbeit und das Sammeln von Spenden. 
Sie gilt für alle katholischen Pfarreien sowie für 
alle Institutionen, die die Aktion Dreikönigssingen 
in Deutschland durchführen. 

§ 1 Ursprung der Aktion 

In Erinnerung an die Heiligen Drei Könige zogen 
schon im Mittelalter Gläubige als Könige 
verkleidet durch Städte und Dörfer. Rund um den 
Dreikönigstag entwickelte sich in der Folge in 
vielen Regionen Europas ein reiches Brauchtum, 
zu dem auch Haussegnungen gehörten. Auf 
dieser Grundlage wurde die Aktion 
Dreikönigssingen 1958 vom Päpstlichen 
Missionswerk der Kinder (heute: 

Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ e.V.) ins 
Leben gerufen. Damals wurden die katholischen 
Pfarreien in der Bundesrepublik gebeten, den 
alten Brauch des Sternsingens zu erneuern und 
die dabei gesammelten Spenden für Kinder in 
Asien, Ozeanien, Afrika und Lateinamerika zur 
Verfügung zu stellen. Im Jahr 1961 trat der Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) der 
Aktion Dreikönigssingen als bundesweiter Träger 
bei. Seit dem Jahr 1968 empfiehlt die 
Vollversammlung der Deutschen 
Bischofskonferenz die Aktion Dreikönigssingen für 
alle Pfarreien. Im Jahr 2015 wurde das 
Sternsingen von der deutschen UNESCO-
Kommission in das Bundesweite Verzeichnis des 
Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.  

§ 2 Ziel und Zweck der Aktion 

Die Sternsingerinnen und Sternsinger sind Kinder 
mit einer Mission: Sie verkünden am Beginn des 
Jahres die Weihnachtsbotschaft und bringen 
Gottes Segen zu den Menschen. Zugleich setzen 
sich die Sternsinger und Sternsingerinnen dafür 
ein, dass benachteiligte Gleichaltrige in der 
ganzen Welt die Chance auf ein besseres Leben 
erhalten. 

So besteht das Ziel der Aktion Dreikönigssingen 
darin, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Partnern Projekte zu unterstützen, die Kindern 
und Jugendlichen und deren Familien in Asien, 
Ozeanien, Afrika, Lateinamerika und (seit 1989) 
Osteuropa zugutekommen. Zu den Zielen der 
Aktion gehört auch der Einsatz für weltweite 
Entwicklung, Gerechtigkeit und Solidarität. In 
Deutschland erfolgt dazu die notwendige 
pastorale und entwicklungspolitische Bildungs- 
und Bewusstseinsarbeit. 

§ 3 Organisatorische Struktur der Aktion  

Das Kindermissionswerk und der BDKJ-
Bundesverband sind die bundesweiten Träger der 
Aktion Dreikönigssingen und verantworten 
gemeinsam die Herausgabe der 
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Bildungsmaterialien zur Aktion. Das 
Kindermissionswerk ist darüber hinaus für die 
Verwaltung und Verwendung der Spenden aus 
der Aktion verantwortlich (siehe unten § 5). 

Die Jahreskonferenz der Aktion Dreikönigssingen 
dient der Planung und Auswertung der Aktion. In 
ihr haben die für die Aktion Verantwortlichen aus 
allen deutschen (Erz-) Bistümern und BDKJ-
Diözesanverbänden Sitz und Stimme.  

Die Verantwortung für die Durchführung der 
Aktion vor Ort liegt in der Regel bei den 
katholischen Pfarreien. Sie kann aber auch von 
Gemeinden anderer Konfessionen und anderen 
Institutionen wie Schulen, Kindergärten oder 
Jugendverbandsgruppen übernommen werden, 
sofern diese die in dieser Durchführungsordnung 
festgelegten Regeln akzeptieren und anwenden 
(siehe § 4). Die durchführende Institution ist 
verantwortlich für die Einhaltung der hier 
festgelegten Regeln sowie aller jeweils für sie 
geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen – 
etwa in Bezug auf den Kinderschutz und den 
Datenschutz. 

§ 4 Sammlung, Erfassung und Weiterleitung 
der Spenden 

Aktionszeitraum 

Der Aktionszeitraum für die Aktion 
Dreikönigssingen beginnt am 27. Dezember und 
endet am dritten Freitag im Januar. Spenden für 
die Aktion Dreikönigssingen, die außerhalb dieses 
Zeitraums bei den durchführenden Pfarreien bzw. 
Institutionen eingehen, sind jederzeit der Aktion 
zuzurechnen. Unabhängig von der 
Haustürsammlung nimmt das Kindermissionswerk 
jederzeit Spenden für die Aktion Dreikönigssingen 
entgegen. 

Beispielland und -thema 

Im Rahmen der Bildungs- und Bewusstseinsarbeit 
werden exemplarisch ein Thema und in der Regel 
ein Land oder eine Region in den Mittelpunkt der 
Aktion gestellt. Die gesammelten Spenden 
kommen Projekten zugunsten von Kindern 
weltweit zugute.  

Durchführung der Sammlung 

Die Spenden der Aktion Dreikönigssingen werden 
in erster Linie bei den Besuchen der Sternsinger 
an den Haustüren gesammelt. Darüber hinaus 
sind auch andere Formen der Sammlung möglich. 
Alle Sammlungsformen erfolgen insgesamt und 
ausschließlich für die Aktion Dreikönigssingen. Es 
dürfen keine weiteren Zwecke mit der Sammlung 
verbunden werden – z. B. durch das Mitführen 
einer zweiten Kasse für die Jugendarbeit oder 
Ähnliches. Ebenso wenig darf der Sammlung Geld 
für Kosten entnommen werden, die 
gegebenenfalls bei der Durchführung der Aktion 

anfallen. Sowohl bei der Sammlung von Bargeld 
als auch bei bargeldlosen Sammlungen ist 
sicherzustellen, dass die Spenden jederzeit vor 
Entwendungen und unberechtigten Entnahmen 
geschützt sind. So sind die Sammelgefäße für 
Bargeldspenden in geeigneter Weise zu sichern 
(z. B. durch Siegel, Plombe, Schloss) und die 
bargeldlosen Spendenwege vor Missbrauch zu 
schützen. Beim Öffnen der Sammelgefäße und 
beim Zählen und Dokumentieren der Bar- und 
bargeldlosen Spenden ist das Vier-Augen-Prinzip 
einzuhalten. 

Weiterleitung der Spenden 

Die gesammelten Spenden werden durch die 
Pfarreien und weiteren Institutionen zeitnah und 
ohne Abzüge weitergeleitet. Die Weiterleitung der 
gesammelten Spenden erfolgt direkt an das 
Kindermissionswerk, sofern der Kollektenplan des 
jeweiligen (Erz)Bistums keine andere Regelung 
vorsieht. In allen Fällen ist darauf zu achten, dass 
die Weiterleitung der Spenden aus der Aktion 
Dreikönigssingen innerhalb von drei Monaten 
nach Ende des Aktionszeitraums abgeschlossen 
ist, damit die Spenden zeitnah den Hilfsprojekten 
zugutekommen können. 

§ 5 Verwaltung und Verwendung der Spenden 

Verwaltung der Spenden 

Das Kindermissionswerk verwaltet als Hilfswerk 
die in den Pfarreien und Institutionen 
gesammelten Spenden der Aktion 
Dreikönigssingen ordnungsgemäß und 
transparent. Für die Verteilung der Spenden zur 
Förderung der Projekte ist die 
Vergabekommission zuständig. Sie besteht aus 
Vertreterinnen und Vertretern des 
Kindermissionswerks, seiner 
Mitgliederversammlung, weiterer katholischer 
Hilfswerke, des BDKJ sowie der Deutschen 
Bischofskonferenz.  

Die Verwaltung und Verwendung der Spenden 
aus der Aktion sowie die Zusammensetzung der 
Entscheidungsgremien ist in der Satzung des 
Kindermissionswerks detailliert geregelt (siehe § 9 
und 10 der Satzung des Kindermissionswerks ‚Die 
Sternsinger‘ e.V.). 

Projektförderung 

Für die Projektförderung gilt das Antragsprinzip. 
Die Grundlage für die inhaltliche Beratung und 
Entscheidung über die Projektanträge in der 
Vergabekommission bilden die „Grundsätze für 
die Mittelvergabe und die Projektarbeit bei der 
Aktion Dreikönigssingen“. Die Projektpartner sind 
in der Regel katholische Partnerorganisationen. 
Gefördert werden Hilfsprojekte zugunsten von 
Kindern und Jugendlichen, unabhängig ihrer 
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ethnischen, sozialen oder nationalen Herkunft, 
ihres Geschlechts und ihrer Religion. 

Pfarreien und Institutionen, die die 
Sternsingeraktion durchführen, können den 
Wunsch äußern, dass mit den Spenden aus ihrer 
örtlichen Aktion ein konkretes Projekt gefördert 
wird. Entsprechende Projektvorschläge können 
beim Kindermissionswerk angefragt oder seitens 
der Pfarreien und Institutionen vorgeschlagen 
werden. Eine entsprechende Anfrage muss 
jährlich neu an das Kindermissionswerk gerichtet 
werden. Sofern das Projekt nicht bereits durch die 
Aktion Dreikönigssingen gefördert wird, muss der 
vorgeschlagene Projektpartner einen Antrag 
stellen, der den Kriterien der Mittelvergabe des 
Kindermissionswerks entspricht und der 
Vergabekommission vorgelegt wird. Falls dem 
Projektwunsch nicht entsprochen werden kann, 
schlägt das Kindermissionswerk alternative 
Projekte vor. 

Rechenschaft  

Der Jahresabschluss des Kindermissionswerks 
,Die Sternsinger‘ e.V. wird von einem externen 
unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft. Auf 
dieser Grundlage veröffentlicht das 
Kindermissionswerk jährlich einen Jahresbericht 
gemäß den Vorgaben des Deutschen 
Zentralinstituts für soziale Fragen DZI. Zusätzlich 
legt der Vorstand des Kindermissionswerks der 
Deutschen Bischofskonferenz jährlich einen 
Rechenschaftsbericht zur Verwendung der Mittel 
aus der Aktion Dreikönigssingen vor. 

Die vorliegende Durchführungsordnung für die 
Aktion Dreikönigssingen tritt am 6. Dezember 
2024 in Kraft. Die „Ordnung der Deutschen 
Bischofskonferenz für die Aktion 
Dreikönigssingen“ in der Fassung vom 
01.10.2014 wird damit außer Kraft gesetzt. 

Beschlossen vom Ständigen Rat der Deutschen 
Bischofskonferenz in der Sitzung vom 
25. /26 November 2024. 
Für den Jurisdiktionsbereich  
des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche 
Bundeswehr 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Katholischer Militärbischof für die 
Deutsche Bundeswehr 

 

Nr. 67 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Weihnachtsaktion Adveniat 2025
 
Liebe Schwestern und Brüder, 

die indigenen Völker im Amazonasgebiet 
zeichnen sich durch ein Leben im Einklang mit der 
Natur aus. So sind sie Vorbilder für die Bewahrung 
der Schöpfung, die den Menschen anvertraut ist. 
Doch es gibt auch eine dunkle Seite: Häufig leben 
diese Völker in großer Armut. Sie erfahren 
Ausgrenzung, Ausbeutung und Vertreibung.  

Die diesjährige Weihnachtsaktion des 
Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat steht unter 
dem Motto „Rettet unsere Welt – Zukunft 
Amazonas“. Sie hilft indigenen Gemeinschaften, 
ihre Rechte zu schützen und zerstörerischen 
Eingriffen entgegenzuwirken. Dies ist wichtig für 
uns alle. Denn die Regenwälder mit ihrer Vielfalt 
an Tieren und Pflanzen sind für die ganze 
Menschheit unverzichtbar. Mit Ihrer Spende bei 
der Weihnachtskollekte, die den Projekten von 
Adveniat zugutekommt, tragen Sie gemeinsam 
mit den indigenen Völkern zur Bewahrung der 
Schöpfung und zur Rettung unserer Welt bei. Bitte 
zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit den Menschen 
in Lateinamerika durch Ihre großherzige Spende 
und Ihr Gebet. 

 

Kollektenankündigung an Heiligabend und am 
1. Weihnachtsfeiertag (24./25.12.2025) 

Die heutige Kollekte ist für Adveniat bestimmt und 
dient der Förderung von Projekten in  
Lateinamerika. In diesem Jahr stellt Adveniat die 
Lebensrealität indigener Völker im  
Amazonasgebiet in den Vordergrund. Mit Ihrem 
Beitrag zur Kollekte helfen Sie, die Rechte dieser 
Gemeinschaften zu schützen und sie in Ihrem 
Einsatz für die Schöpfung zu stärken. Herzlichen 
Dank und vergelt’s Gott! 
Für den Jurisdiktionsbereich  
des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche 
Bundeswehr 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Katholischer Militärbischof für die 
Deutsche Bundeswehr 
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Dieser Aufruf und die Kollektenankündigung 
sollen in den Amtsblättern veröffentlicht werden. 
Es wird empfohlen, den Aufruf am 3. 
Adventssonntag, dem 14. Dezember 2025, in 
allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) zu 
verlesen. In jedem Falle muss er den Gemeinden 
in geeigneter Weise bekannt gemacht werden 
(Pfarrbrief, Homepage, Aushang usw.). Die 

Kollektenankündigung während des 
Gottesdienstes am Kollektentermin, etwa nach 
den Fürbitten, ist obligatorisch. Die Kollekte, die 
am Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag 
(24./25. Dezember) in allen Gottesdiensten, auch 
in den Kinderkrippen-Feiern, gehalten wird, ist 
ausschließlich für den Bischöfliche Aktion 
Adveniat e. V. bestimmt.

Nr. 68 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Dreikönigssingen 2026
 
Liebe Kinder und Jugendliche, 

liebe Begleiterinnen und Begleiter, 

liebe Schwestern und Brüder, 

auch im Jahr 2026 ziehen rund um den 
Dreikönigstag am 6. Januar Sternsingerinnen und 
Sternsinger durch die Straßen, bringen den Segen 
Gottes und setzen sich für Kinder weltweit ein. 

Die Aktion Dreikönigssingen steht dieses Mal 
unter dem Motto: „Schule statt Fabrik – 
Sternsingen gegen Kinderarbeit.“ Im Beispielland 
Bangladesch müssen rund 1,8 Millionen Kinder 
arbeiten – viele unter gefährlichen und 
ausbeuterischen Bedingungen.  

Die Partnerorganisationen der Sternsinger helfen 
dort und in vielen anderen Ländern, Kinder aus 
bedrängenden Arbeitsbedingungen zu befreien 
und ihnen Schulbildung zu ermöglichen. Die 
Sternsingeraktion macht deutlich: Kein Kind darf 
ausgenutzt werden. Alle Kinder haben ein Recht 
auf Spiel, Bildung und Freizeit. 

Bitte unterstützen Sie die Sternsingerinnen und 
Sternsinger in ihrem Engagement, damit sie 
Gottes Segen zu den Menschen bringen und ein 
Zeichen gegen Kinderarbeit setzen. 
Für den Jurisdiktionsbereich  
des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche 
Bundeswehr 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Katholischer Militärbischof für die 
Deutsche Bundeswehr 

 

Dieser Aufruf soll in den Amtsblättern 
veröffentlicht und den Gemeinden in geeigneter 
Weise bekannt gemacht werden. Der Ertrag der 
Aktion Dreikönigssingen (Sternsingeraktion) ist 
ohne Abzüge an das Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ e. V. weiterzuleiten. 

Nr. 69 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 246 
Apostolische Exhortation Dilexi Te des Heiligen Vaters Leo XIV. über die Liebe zu den 
Armen 

Am 9. Oktober 2025 wird Papst Leo XIV. sein 
erstes Lehrschreiben in Form einer Apostlischen 
Exhortation unter dem Titel Dilexi te 
veröffentlichen. Darin befasst er sich mit Fragen 
der Armut, des karitativen Handelns der Kirche 
und den globalen Märkten. Das Dokument ist in 
Teilen von seinem Vorgänger Papst Franziskus 
verfasst. Papst Leo XIV. hat es als Auftrag 
angesehen, dieses Dokument zu übernehmen 

und mit – wie er selbst schreibt – einigen weiteren 
Gedanken zu versehen und jetzt zu 
veröffentlichen. Dilexi te erläutert die Haltung und 
Verantwortung der Kirche für die Armen, wobei 
Kranke und Migranten ebenso Berücksichtigung 
finden wie die lange Geschichte des kirchlichen 
Lebens für die Armen. Die Soziallehre der Kirche 
spielt in dem Dokument ebenso eine Rolle wie die 
strukturellen Ursachen für Armut. 
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Nr. 70 Die Deutschen Bischöfe – Kommission für Erziehung und Schule Nr. 58 
Geschaffen, erlöst und geliebt. Sichtbarkeit und Anerkennung der Vielfalt sexueller 
Identitäten in der Schule
 
Die Handreichung Geschaffen, erlöst und geliebt. 
Sichtbarkeit und Anerkennung der Vielfalt 
sexueller Identitäten in der Schule greift die 
beiden Handlungstexte Lehramtliche 
Neubewertung von Homosexualität (Der Synodale 
Weg Nr. 8) und Umgang mit geschlechtlicher 
Vielfalt (Der Synodale Weg Nr. 15) für den Bereich 
der Schulen auf und will damit den Diskurs, der 
derzeit in vielen (katholischen) Schulen stattfindet, 
strukturiert versachlichen. Der Fokus der 
Handreichung liegt deshalb auf der Frage nach 
dem angemessenen pädagogischen und 
schulpastoralen Umgang mit queeren Personen 

(Jugendliche, Lehrkräfte und ggf. Eltern) und der 
entsprechenden Gestaltung des Schullebens. Sie 
umfasst eine Situationsbeschreibung, in der auch 
der gegenwärtige Stand der 
Humanwissenschaften differenziert 
zusammengefasst wird, schulpädagogische und 
schulpastorale Leitlinien sowie 
Handlungsempfehlungen für die verschiedenen 
Akteure in der Schule und ein Glossar. Der Text 
richtet sich in erster Linie an die Schulträger und 
Schulleitungen, die Lehrkräfte sowie die 
Schulabteilungen der Bistümer und die 
Verantwortlichen für Schulpastoral und 
Schulsozialarbeit.

 

Der Katholische Militärbischof 
 

Nr. 71 Dekret 
Umstellung auf digitale Bereitstellung des Verordnungsblattes 

Nach Beratung im Priesterrat und  Zentraler 
Dienstbesprechung verfüge ich, dass den 
nachgeordneten Dienststellen das 
Verordnungsblatt ab dem 01.01.2026 in digitaler 
Form (Sharepoint) zur Verfügung gestellt wird. 

Dienststellen ohne Sharepoint-Anbindung haben 
dies dem Katholischen Militärbischofsamt 
aufzuzeigen. 

Die Aufbewahrungsfrist der gedruckten 
Exemplare des Verordnungsblattes für die 

nachgeordneten Dienststellen endet am 
31.12.2025. 

Das Archiv (drei Exemplare) und einzelne externe 
Abnehmer erhalten weiterhin das 
Verordnungsblatt in gedruckter Form. 
Berlin, den 7. Oktober 2025  

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Katholischer Militärbischof für die Deutsche 

Bundeswehr 
Bischof von Essen

 

Bekanntmachungen des Generalvikars 
 

Nr. 72 Durchführungsbestimmungen zur  Aktion  Adveniat 2025
 
Die Adveniat-Weihnachtsaktion 2025 steht unter 
dem Motto „Rettet unsere Welt – Zukunft 
Amazonas“ und stellt Adveniat-Projektpartner vor, 
die sich für die Bewahrung der Schöpfung im 
Amazonasgebiet einsetzen. 

Die Adveniat-Weihnachtsaktion wird am 1. 
Adventssonntag, dem 30. November 2025, im 
Bistum Mainz eröffnet. Gemeinsam mit Bischöfen, 
Gästen aus Brasilien und Gläubigen aus dem 

Bistum Mainz feiert Adveniat um 10:00 Uhr im 
Mainzer Dom einen Gottesdienst, der live von 
Domradio.de im Internet übertragen wird. 

Bitte hängen Sie das Aktionsplakat zur 
Weihnachtsaktion in Ihrer Gemeinde auf, zum 
Beispiel im Schaukasten und am Schriftenstand. 
Legen Sie bitte das Adveniat-Magazin in der 
Kirche, dem Pfarrsekretariat und in anderen 
kirchlichen Einrichtungen aus. 
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Zahlreiche Gestaltungshilfen für den Pfarrbrief, 
die Homepage und die Präsenz in den sozialen 
Netzwerken bietet Adveniat unter 
www.adveniat.de/gestaltungshilfen zum 
Download an. Bitte weisen sie die Gläubigen auf 
die Möglichkeit der Onlinespende hin. 

Verschiedene Materialien, die in die Thematik 
einführen, stehen in gedruckter und digitaler Form 
zur Verfügung. Materialbestellungen können 
jederzeit online, per Telefon oder E-Mail 
aufgegeben werden. 

Die Spirituellen Impulse für die Adventszeit geben 
Anregungen zur Gestaltung von Gottesdiensten 
und Krippenfeiern; für alte und kranke Menschen 
empfehlen wir den Adventsbegleiter. Für Kinder 
gibt es einen Krippenaufsteller zum Ausmalen. Ein 
Gebetszettel kann ebenso bestellt werden. 
Weitere Anregungen finden sich unter 
www.adveniat.de/engagieren/advent-erleben. 

Am 3. Adventssonntag, dem 14. Dezember 2025, 
soll in allen Gottesdiensten der Aufruf der 
deutschen Bischöfe zur Adveniat-
Weihnachtsaktion bekannt gemacht werden. 
Legen Sie an diesem Wochenende bitte auch die 
Spendentütchen in der Kirche aus. Diese können 
auch dem Pfarrbrief beigelegt werden. 

Mit der Adveniat-Kollekte, die in allen 
Gottesdiensten an Heiligabend und am 
1. Weihnachtsfeiertag gehalten wird, wird um 
Unterstützung der Projekte in Lateinamerika 
gebeten. Die Kollekte soll nach den Fürbitten 
angekündigt werden. Erwähnen Sie dabei bitte 
auch die Möglichkeit der Online-Spende.  

Der Ertrag der Kollekte ist mit dem Vermerk 
„Adveniat 2025“ umgehend nach der 
Durchführung ohne Abzug auf die Bank im Bistum 
Essen, IBAN: DE91 3606 0295 0020 4680 17, 
BIC: GENODED1BBE, Katholische 
Soldatenseelsorge – Anstalt des öffentlichen 
Rechts –-, Am Weidendamm 2, 10117 Berlin, zu 
überweisen. Eine gesonderte Mitteilung des 
Kollektenertrages an das Katholische 
Militärbischofsamt (KMBA) ist nicht erforderlich. 
Spendenbescheinigungen zur Vorlage beim 
Finanzamt können nur durch die Katholische 
Soldatenseelsorge – Anstalt des öffentlichen 
Rechts – ausgestellt werden (vergleiche Verteiler 
C Der Katholische Militärbischof – Eichstätt vom 
08.10.2004, § 8). 

Um das Ergebnis der Kollekte den 
Gemeindemitgliedern bekannt zu geben und sich 
bei ihnen zu bedanken, bietet Adveniat Vorlagen 
und Dankkarten an unter 
www.adveniat.de/gestaltungshilfen oder 
www.adveniat.de/bestellungen. 

Bei Fragen zur Weihnachtsaktion 2025 wenden 
sie sich an die Bischöfliche Aktion Adveniat e. V., 
Gildehofstr. 2, 45127 Essen, Tel.: 0201 / 1756-
295, E-Mail: weihnachtsaktion@adveniat.de. 
Unter www.adveniat.de/weihnachtsaktion finden 
Sie weitere Informationen sowie die Materialien 
zum Download. 

 
Generalvikar o.V.i.A. 

 

Nr. 73 Durchführungsbestimmungen zur  Aktion Dreikönigssingen 2026

Die deutschen Bischöfe laden zur Teilnahme an 
der Aktion Dreikönigssingen 2026 ein. Diese steht 
unter dem Motto „Schule statt Fabrik – 
Sternsingen gegen Kinderarbeit“. Im Fokus steht 
die Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit in 
Bangladesch. 

Die Träger der Aktion Dreikönigssingen, das 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ), stellen hierzu unter www.sternsinger.de 
vielfältige Materialien zur Verfügung. Herzstück ist 
das Werkheft mit Kindergeschichten aus den 
Projekten, kreativen Angeboten, Spielen sowie 
praktischen Hinweisen zur Durchführung der 
Sternsingeraktion. Ergänzt wird es durch den Film 
„Willi in Bangladesch“ und eine Sonderausgabe 
des „Sternsinger-Magazins“, die das Thema 
kindgerecht aufarbeiten.  
Die „Gottesdienste zur Sternsingeraktion 2026“ 
runden das Angebot ab. 

Die Gemeinden und Gruppen erhalten Ende 
September ein Infopaket per Post. Weitere 
Materialien können beim Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ bestellt werden: im Online-Shop 
unter https://shop.sternsinger.de/, per Telefon 
unter 0241/4461-44 oder per Mail an: 
bestellung@sternsinger.de. 

Die bundesweite Eröffnung der Aktion 
Dreikönigssingen 2026 findet am Dienstag, 
30. Dezember 2025, in Freiburg statt. Weitere 
Informationen finden Sie unter:  
www.kja-freiburg.de/bwe. 

Jedes Jahr stehen ein Thema und 
Beispielprojekte aus einer Region exemplarisch 
im Mittelpunkt der pädagogischen Materialien. 
Unabhängig davon fließen die Spenden, die die 
Sternsinger sammeln, in Hilfsprojekte für Kinder in 
rund 90 Ländern weltweit. Wenn Sie vor der 
anstehenden Sternsingeraktion ein bestimmtes 

https://shop.sternsinger.de/
mailto:bestellung@sternsinger.de
http://www.kja-freiburg.de/bwe
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Projekt auswählen wollen, das mit den Spenden 
Ihrer Sammlung unterstützt werden soll, schlägt 
Ihnen das Kindermissionswerk gerne ein Projekt 
vor und sendet Ihnen dazu Informationen. 
Wenden Sie sich bei Interesse bitte direkt ans 
Kindermissionswerk: Tel. 0241/4461-9290, E-
Mail: gemeinden@sternsinger.de. 

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in 
Aachen trägt als Geschäftsstelle der Aktion 
Dreikönigssingen dafür Sorge, dass die den 
Sternsingern anvertrauten Spenden über 
fachkundig begleitete Hilfsprojekte bedürftigen 
Kindern weltweit zugutekommen sowie 
nachhaltig, transparent und sparsam verwendet 
werden. 

Die Ziele, organisatorischen 
Rahmenbedingungen und weiteren Regelungen 
der Aktion sind in der Ordnung der Aktion 
Dreikönigssingen festgelegt. Sie gilt für alle 

katholischen Pfarreien sowie für alle Institutionen, 
die die Aktion in Deutschland durchführen, und ist 
abrufbar unter: 
www.sternsinger.de/ordnung. 

Sämtliche Spendeneinnahmen aus der Aktion 
Dreikönigssingen sind gemäß der 
Durchführungsordnung innerhalb von drei 
Monaten ohne Abzüge dem Kindermissionswerk 
zuzuleiten. Spendenkonto: IBAN: DE95 3706 
0193 0000 0010 31 bei der Pax-Bank für Kirche 
und Caritas eG. 

Fragen zum Sternsingen richten Sie gerne an das 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“,  
Stephanstraße 35, 52064 Aachen, Tel. 
0241/4461-14, E-Mail: info@sternsinger.de. 

 
Generalvikar o.V.i.A. 

 

mailto:gemeinden@sternsinger.de
http://www.sternsinger.de/ordnung
mailto:info@sternsinger.de
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Mitteilungen

Nr. 74 Bekanntgabe Personalnachrichten

Neu eingestellt für den Seelsorgebezirk: 
Militärgeistliche: 
Militärgeistlicher Förster, Reinhard 

01.10.2025, Bruchsal 
Gemeindereferentinnen / 
Gemeindereferenten: 
Mark, Stephan 
  01.10.2025, Kramerhof 

Neufestsetzungen / Verlängerungen: 
Militärgeistliche: 
Militärpfarrer Kramer, Heinrich 

bis zum 31.12.2026, Wesel 
 
 

Nr. 75 Organisatorisches 
 

Folgende vakante Dienststellen stehen für die  
Militärseelsorger/-innen zur Besetzung an:  
 
Deutsches Katholisches Militärpfarramt 
Belgien/Frankreich 
Deutsches Katholisches Militärpfarramt Litauen I 
Deutsches Katholisches Militärpfarramt Litauen II 
Katholisches Militärpfarramt Bad Reichenhall 
Katholisches Militärpfarramt Hagenow 
Katholisches Militärpfarramt Husum 
Katholisches Militärpfarramt Idar-Oberstein 
Katholisches Militärpfarramt Munster 
Katholisches Militärpfarramt Müllheim 
Katholisches Militärpfarramt Neubrandenburg 
Katholisches Militärpfarramt Nordholz 
Katholisches Militärpfarramt Osterholz-
Scharmbeck 
Katholisches Militärpfarramt Schortens 
Katholisches Militärpfarramt Torgelow

Folgende vakante Dienststellen stehen für die 
katholischen Militärseelsorgeassistenten/-
innen zur Besetzung an: 
 
Deutsches Katholisches Militärpfarramt Litauen I 
Deutsches Katholisches Militärpfarramt Litauen II 
Katholisches Militärpfarramt Ahlen 
Katholisches Militärpfarramt Augustdorf 
Katholisches Militärpfarramt Fritzlar 
Katholisches Militärpfarramt Mittenwald 
Katholisches Militärpfarramt Wilhelmshaven 
 
 
Interessenbekundungen können ab sofort auf 
dem Dienstweg gerichtet werden an:  
Katholisches Militärbischofsamt 
Referat I 
Am Weidendamm 2 
10117 Berlin 

 
 

Das Verordnungsblatt des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr erscheint in freier Folge. Herausgeber: Der 
Katholische Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr, Berlin. Für den Inhalt verantwortlich: Generalvikar Msgr. Reinhold Bartmann, 
Am Weidendamm 2, 10117 Berlin. Gesamtherstellung: Katholisches Militärbischofsamt, Referat II, Am Weidendamm 2, 10117 Berlin. 
Redaktionsschluss: 16. Oktober 2025. 
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